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Herr Bundesrat Albert Rösti 

Eidgenössisches Departement für Umwelt, 

Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) 

Bundeshaus Nord 

3003 Bern 

wasser@bafu.admin.ch 

Bern, 12. März 2026 sgv-dp/ap 

Vernehmlassungsantwort: Verordnung des UVEK über die Änderung von Anhang 2 Ziffer 11 

Absatz 3 der Gewässerschutzverordnung (GSchV, SR 814.201) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Rösti, sehr geehrte Damen und Herren 

Als grösste Dachorganisation der Schweizer Wirtschaft vertritt der Schweizerische Gewerbeverband 

sgv über 230 Verbände und über 600 000 KMU, was einem Anteil von 99.8 Prozent aller Unterneh-

men in unserem Land entspricht. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste Dachver-

band der Schweizer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie 

für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein. 

Mit Publikation vom 26. November 2025 lädt das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, 

Energie und Kommunikation (UVEK) ein, zur Änderung der Verordnung des UVEK über die Änderung 

von Anhang 2 Ziffer 11 Absatz 3 der Gewässerschutzverordnung (GSchV, SR 814.201) Stellung zu 

nehmen. Wir danken für diese Möglichkeit. 

Zusammenfassung 

Der sgv begrüsst, dass die Anpassungen nicht einzeln, sondern als Gesamtprojekt zur Vernehmlas-

sung gebracht werden. Trotzdem bleibt es schwierig, die effektiven Folgen abzuschätzen. Vieles 

hängt von der Zulassung neuer, moderner Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Produkte ab. Inwieweit 

die totalrevidierte PSMV zu einer Verbesserung der Situation führen wird, muss sich noch zeigen. 

Ausserdem befürworten wir, dass der Bundesrat bei der Auswahl der Stoffe in dieser Vorlage eine Gü-

terabwägung vornimmt und von seiner Möglichkeit einer Ausnahme gemäss Art. 9 Abs. 6 GSchG Ge-

brauch macht. 

Wir fordern in jedem Fall eine Ursachenabklärung, bevor ein Wirkstoff überprüft wird; dazu muss das 

Gewässerschutzgesetz angepasst werden. 

Zu den einzelnen Artikeln: 

Artikel 9: neuer Absatz 4 

Vor einer Überprüfung der Zulassung muss die Ursache/Quelle zweifelsfrei bestimmt werden. 
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Wir danken für die Kenntnisnahme und die gebührende Berücksichtigung unserer Hinweise. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Gewerbeverband sgv

 

 

 

 

Urs Furrer Patrick Dümmler 

Direktor Ressortleiter 


